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I 
	

U. DZU/O' 

Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Auf den Gegenstand der am 13. Januar 1982 angemeldeten 

europäischen Patentanineldung Nr. 82 810 010.7 ist am 

7. August 1985 das europàische Patent Nr. 0 083 905 

erteilt worden. 

II. 	Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdeführerin am 

30. April 1986 Einspruch eingelegt. 

III. 	Mit Mitteilung gemäi3 Regel 58 (4) EPU vom 9. Ncvember 1988 

hat die Einspruchsabteilung die Beteiligten darüber 

unterrichtet, in welchem Urnfang sie das Patent aufrecht-

zuerhalten beabsichtigte. 

IV. 	Gegen diese Mitteilung hat die Beschwerdeführerin mit 

Schriftsatz vomn 7. Dezember 1988, eingegangen am 

8. Dezember 1988, "Beschwerde" eingelegt und die 

Beschwerdegebuhr entrichtet. 

V. 	Mit Kurzmitteilung vom 16. Dezember 1988 hat die 

Einspruchsabteilung der Beschwerdeführerin mitgeteilt, daB 

ihre "Beschwerde" als Nichteinverständnis im Sinne von 

Regel 58 (4) EPU gewertet werde, und es wurde ihr 

anheimgestellt, nach ErlaB einer beschwerdefähigen 

Entscheidung ihre Beschwerde zu wiederholen. 

Unter Hinweis auf die Tatsache, daB keine beschwerdefähige 

Entscheidung vorlag, wurde am 5. Januar 1989 der 

Beschwerdeführerin alsdann die Beschwerdegebühr 

zurückerstattet. 

VI. 	Durch Zwischenentscheidung vom 10. Juli 1989 hat die 

Einspruchsabteilung das europäische Patent in geàndertem 

Umn fang aufrechterhalten. 
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Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 
9. August 1989 Beschwerde eingelegt. 

Nach Ablauf der Frist gexnäB Artikel 108 EPU, erster Satz, 
hat die Geschàftsstelle der Beschwerdekaminern der 
Beschwerdeführerin initgeteilt, daB die Beschwerde als 
nicht eingelegt gelte, weil die Beschwerdegebühr nicht 
entrichtet worden sei. 

Nit Schreiben voin 3. Oktober 1989, eingegangen am 
5. Oktober 1989, hat die Beschwerdeführerin Wiederein-
setzung in den vorigen Stand beantragt. Gleichzeitig 
wurden die Beschwerdegebuhr sowie die Wiedereinsetzungs-
gebuhr eingezahlt. 

Nit Bescheid der Kainmer voin 16. November 1989 wurde der 
Beschwerdeführerin nochmals mitgeteilt, daB die Beschwerde 
als nicht eingelegt gelte, well die Beschwerdegebuhr erst 
nach Ablauf der Frist geinäB Artikel 108 EPU, erster Satz, 
entrichtet worden sei. In diesein Bescheid wurde die 
Beschwerdeführerin des weiteren darauf aufinerksain geinacht, 
daB sie (als Einsprechende) von einer Wiedereinsetzung in 
die Beschwerdefrist ausgeschlossen sei, daB sie jedoch 
eine Entscheidung der Kainmer gegen die in der Mitteilung 
der Geschäftsstelle (vgl. Abschnitt VIII) enthaltene 
Feststellung eines Rechtsverlustes (Regel 69 (2) EPU) 
beantragen und dadurch - bei Bestatigung derselben durch 
die Kanixner - die Ruckzahlung der Beschwerdegebühr bewirken 
känne. 

In ihrer Stellungnahine zu diesem Bescheid, eingegangen am 
11. Januar 1990, macht die Beschwerdeführerin u. a. 
folgendes geltend: 

- 	Es trif ft nicht zu, daB die Beschwerdegebühr nach 
Ablauf der Beschwerdefrist entrichtet worden 1st. 
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Letztere ist nämlich schon mit Schriftsatz vom 

7. Dezember 1988 wirksam entrichtet worden. 

- 	Die Beschwerdegebuhr ist jedoch gegen den Willen der 

Beschwerdeführerin voin EPA mit Schreiben voin 

5. Januar 1989 wieder zurückgeschickt worden. Das EPA 

- -i-st—daher - schon -im Besitz dr BeschwerdegEbühr - 

gewesen. 

- 	Im vorliegenden Fall ist weder die Frist zur 

Einreichung einer Beschwerdebegründung noch die 

Beschwerdefrist selbst versàumt worden. Hächstens die 

Zahiung der Beschwerdegebühr ist - wenn überhaupt - 

versàumt worden. 

- 	Da die Beschwerdegebuhr wirksam entrichtet worden 

ist, und nur das EPA (ohne Zutun der Beschwerde-

führerin) die Beschwerdegebühr wieder zurückerstattet 

hat, bedarf es daher nicht der Wiedereinsetzung in 

den vorigen Stand. 

Aui3erdem teilte die BeschwerdefUhrerin mit, daI3 sie auf 

den Antrag auf Anberaumung einer inündlichen Verhandlung 

verzichte. 

Entsche idungsgründe 

	

1. 	Die Beschwerde entspricht nicht Artikel 108 EPU, erster 

Satz; sie gilt daher als nicht wirksam eingelegt. Hierzu 

ist im einzelnen folgendes auszuführen: 

	

1.1 	Bei der Mitteilung gemàB Regel 58 (4) EPU vom 

9. November 1988 handelt es sich urn eine vorbereitende 

Handlung und nicht urn eine beschwerdefähige Entscheidung 

im Sinne von Artikel 106 EPU. Diese Regel schreibt nämlich 
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4 	 T 520/89 

vor, daB die Einspruchsabteilung die Mitteilung den 
Beteiligten zuzustellen und letztere zur Stellungnahine 
aufzufordern hat, bevor sie hinsichtlich der Aufrechter-
haltung des europäischen Patents in geandertem Umfang 
einen BeschluB faBt. Dabei ist es durchaus moglich, daB 
die Einspruchsabteilung ihre in der Mitteilung dargelegte 
Auffassung nach erfolgter Stellungnahxne der Beteiligten 
ändert (vgl. Regel 58 (5) EPU). Die Nitteilung steilt 
mithin einen Bescheid dar, der eine vorläufige Auffassung 
der Einspruchsabteilung enthàlt. Derartige Bescheide sind 
aber nicht mit der Beschwerde anfechtbar (vgl. Singer, 
Europàisches Patentübereinkommen, Carl Heymanns Verlag KG, 
1989; Rdn. 5 zu Artikel 106 EPU). 

1.2 	Da die Mitteilung voin 9. November 1988 keine beschwerde- 
fähige Entscheidung darstellte, konnte gegen sie auch 
nicht wirksam Beschwerde eingelegt werden. Der Inhalt des 
von der Beschwerdeführerin am 8. Dezember 188 
eingereichten Schriftsatzes wurde daher von der 
Einspruchsabteilung zu Recht als Nichteinverständnis im 
Sinne von Regel 58 (4) EPU gewertet. Aus alledem folgt, 
daB für die am 8. Dezeinber 1988 erfolgte Zahiung kein 
hinreichender Rechtsgrund bestand. Der aufgrund einer 
derartigen Zahiung dem EPA überwiesene Geldbetrag 1st 
jedoch grundsätzlich zurückzuerstatten, unabhãngig davon, 
ob der die Zahiung Veranlassende damit einverstanden ist. 
Der von der Beschwerdeführerin gemachte Einwand, daI3 die 
"BeschwerdegebUhr" gegen ihren Willen zurückerstattet 
worden sei, ist deshalb unbeachtlich. SchlieBlich ist die 
Behauptung der Beschwerdeführerin, daB die Beschwerde- 
gebühr bereits mit Schriftsatz voin 7. Dezernber 1988 
wirksam entrichtet worden sei, unzutref fend, da (wie oben 
ausgefuhrt) zu diesem Zeitpunkt kein hinreichender 
Rechtsgrund für die Zahiung einer soichen Gebühr bestand. 
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1.3 	Nach Artikel 108 EPU, zweiter Satz, gilt die Beschwerde 

"erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr entrichtet 

worden ist". Das bedeutet, daB die Beschwerde nicht als 

wirksani eingelegt gilt, wenn diese Gebühr erst nach Ablauf 

der Frist von zwei Monaten gemãB Artikel 108 EPU, erster 

Satz, entrichtet wird (vgl. J 21/80; AB1. EPA 1981, 101). 

dies p,wki 
gebühr nicht am 8. Dezenther 1988 (vgl. Abschnitt 1.2 

hiervor), sondern erst am 5. Oktober 1989, d. h. nach 

Ablauf der Frist gemäB Artikel 108 EPU, erster Satz, 

wirksain entrichtet worden ist. Entgegen der Meinung der 

Beschwerdeführerin lag daher grundsätzlich ein Fall für 

die Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahiung der 

Beschwerdegebühr vor. Von dieser ist die Beschwerde-

führerin jedoch ausgeschlossen (vgl. Abschnitt 2 

hiernach). 

Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäB 

Artikel 122 EPU kann grundsätzlich nur vom Anmelder oder 

Patentinhaber gestelit werden. Zusätzlich steht dieses 

Recht jedoch auch dern Beschwerdeführer zu, der 

gleichzeitig Einsprechender ist, wenn er die Frist zur 

Einreichung der Beschwerdebegründung versäumt hat; dagegen 

ist der Einsprechende von einer Wiedereinsetzung in die 

Beschwerdefrist nach Artikel 108 EPU, erster Satz, 

ausgeschlossen (vgl. Gr 01/86 "Wiedereinsetzung des 

Einsprechenden/VOEST ALPINE"; AB1. EPA 1987, 447). 

Die Beschwerdeführerin (als Einsprechende) ist mithin in 

vorliegenden Fall von der Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand ausgeschlossen. Ihr diesbezüglicher Antrag vom 

3. Oktober 1989 ist daher gegenstandsios. 

Da somit keine wirksame Beschwerde vorliegt, ist die 

verspàtet gezahite Beschwerdegebühr zurückzuzahien. Des 

weiteren ist die Wiedereinsetzungsgebuhr zurückzuer- 
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statten, weil die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall 

von der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

ausgeschlossen war. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde gilt als nicht wirksain eingelegt. 

Die Beschwerdegebühr und die Wiedereinsetzungsgebühr 

werden zuruckgezahlt. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 	Der Vorsitzende: 

I ;~t cx/%,—g 

S. Fabiani fFuinbel 
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